
 
 
DER STADTRAT ELLRICH Ellrich, den 12.07.2016 

 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.   144-14/19                   
 
Vorlage wurde ohne/ mit................. Änderungen am ............................... zum Beschluss erhoben 
 
Vorlage wurde am ......................... abgelehnt; Vorlage wurde am  ...................... zurückgezogen 
 
 

 
 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Aufhebung Beschluss Nr. 330-09/14 vom 08.07.2014 zur 
Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 16 „Rothesütte, 
Appenrode, Sülzhayn“ 
 

 

2. Beschlusstext: 
 
 
 

 

Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt die Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 330-09/14 vom 08.07.2014 zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Rothesütte, 
Appenrode, Sülzhayn“ 

 

3. Einreicher 
 

 

Der Bürgermeister 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadtrates 
(Aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmung 
wurde die Beschlussvorlage erarbeitet?) 
 

 

ThürKO vom 28.01.2003,  zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03.12.2015 (GVBl. S. 181)  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der 
o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. 
ergänzt werden? 

 

 

Beschluss Nr. 330-09/14 

 

6. a) Mit welchem Personenkreis wurde die 
 Beschlussvorlage beraten  

      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 

Bau- und Umweltausschuss: 
Haupt- und Vergabeausschuss: 22.08.2016 
 

 

7. Welche absehbaren finanziellen Auswirkun-
gen hat die Beschlussvorlage? 

 

 

 

8. Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9. Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1 Ja – Stimmen: ……. 

davon anwesend: ……. Nein – Stimmen: ……. 

  Enthaltungen: ……. 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: 
-keine- 
 
 

Der Beschluss wurde somit angenommen/abgelehnt. 
 
 
 
Matthias Ehrhold/Bürgermeister 

 



 

 
 
 

Begründung zum Beschluss Nr.: 144-14/19                   
 
 
 
 
 

Beschlusstext:  
 
Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr. 330-09/14 vom 08.07.2014 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Rothesütte, Appenrode, Sülzhayn“ 
 
 
 
 
 

Begründung: 

 
Mit dem Bebauungsplan sollten die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Standortentwicklung 
eines überregional bedeutsamen Vorhabens zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien (Was-
serkraft) auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung geschaffen werden. Durch Aufgabe der Planung 
seitens der Strabag AG zur Errichtung eines Pumpspeicherkraftwerkes besteht keine Notwendigkeit zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mehr. 
 
Info zur Veränderungssperre: 
 
Die zum 01.09.2013 veröffentlichte und zum 02.09.2013 in Kraft getretene Satzung über die Verände-
rungssperre innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 16 „Rothesütte, Appenrode, 
Sülzhayn“ trat zwei Jahre nach Inkrafttreten, demnach zum 01.09.2015 außer Kraft und muss nicht ge-
sondert aufgehoben werden. Die entsprechenden Eintragungen in den betroffenen Flurstücken werden 
gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 


